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Gedanken zum Thema „Aufsichtspflicht“1 

„Kinder waren noch nie so viel von Pädagogik und Aufsichtspflicht umgeben wie heute. Mit 

der ständigen Beaufsichtigung wird Kindern der Raum für eigenständiges Kinderleben 

beschnitten. Kindliche Streiche werden oft im Ansatz verhindert oder als ‚auffälliges 

Verhalten‘ interpretiert. Wir müssen unsere Wahrnehmung dafür schärfen, dass das 

ursprünglich emanzipatorisch gemeinte Konzept einer eigenen kindgemäßen Lebenswelt (im 

Kindergarten, R.P) heute, wo Kindern kaum noch öffentliche Räume (Höfe, Straßen, Plätze, 

freie Natur) zugänglich sind, umgewollte einschränkende Nebenwirkungen hat: 

Einrichtungen für Kinder befördern auch die Ausgrenzung von Kindern aus dem Leben des 

Wohngebietes und as dem Alltag und den Lebensbezügen der Erwachsenen. … 

Kindergären müssen heute solche Erlebnisse sicherstellen die frühere Genrationen gerade 

außerhalb der Aufsicht von Erwachsenen in der Nachbarschaft und auf der Straße machen 

konnten.“ (Coberg-Schrader, H u.a.: Soziales Lernen im Kindergarten. München 21991, S. 

22f. in R.Prott, S. 66) 

Definition: Aufsichtspflicht ist ein sogenannter „unbestimmter Rechtsbegriff“: Es ist die 

Pflicht Aufsicht unter der Berücksichtigung gesellschaftlicher, pädagogischer und sozialer 

Bewertungsmaßstäben zu führen (=“gehörige Aufsichtspflicht“) 

Ob jemand die Aufsichtspflicht verletzt entscheidet sich demnach im Einzelfall. 

Rechtsexpert/innen (Juristen/Juristinnen) fragen pädagogische Expert/innen. Die 

Rechtsprechung wird maßgeblich von pädagogischen Vorgaben beeinflusst.  

D.h.: Es gibt keine objektiven Bewertungsmaßstäbe.  

Pädagogische Ziele und Prinzipien als Grundlage für den Auftrag 

pädagogischer Fachkräfte 

Ziele der modernen Pädagogik: Prinzipien der modernen Pädagogik 

 Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

 Selbstständigkeit 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Eigenverantwortung 

 Handlungsfähigkeit 

 Gemeinschaftsfähigkeit 

 Gleichberechtigung 
 

 Bedürfnisorientierung 

 Kooperation mit dem Kind 

 Partizipation (Beteiligung) 

 Dialog auf Augenhöhe 

 Individuelle Absprachen 

 Empathie/Verstehen 

 Kompromisse 

 Eltern beteiligen 

 

                                                             
1 Grundlage: Roger Prott; Aufsichtspflicht: Rechtshandbuch für Erzieherinnen und Eltern, verlag das netz 2011 
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Leitgeschichte/Metapher 

Ein Pilot, der wegen der Absturzgefahr lieber die Autobahn nutzen will, ist kein Pilot.  

Denn es gehört zu den Aufgaben eines Piloten zu fliegen und Gefahren abzuschätzen. 

Eine Erzieherin, die wegen der Verletzungsgefahr die Kinder ständig unter Kontrolle halten 

will, ist keine Erzieherin.  

Denn es gehört zu den Aufgaben einer Erzieherin Kindern Freiräume zu gewähren und 

Gefahren abzuschätzen. 

 

Thesen zur professionellen Haltung einer Erzieherin  

1. Je klarer die eigene Position ist Bezug auf die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte von 

Kindern ist, desto weniger Absicherung ist von außen nötig. (Prott, S. 11) 

2. Eine KiTa braucht nur einen Mindeststandard an Sicherheit und Ordnung, denn zu 

viel Aufsicht und Sicherheit verstößt gegen das Recht des Kindes auf freie Entfaltung 

der Persönlichkeit. 

3. Eine Einrichtung, in der nie etwas passiert, kann für Kinder eine gefährliche sein, weil 

sie dort zu wenige Möglichkeiten haben selbstständig (unbeobachtet!) zu sein. (S. 16) 

4. Aufsichtspflicht ist eine Nebenpflicht. 

5. Sicherheit meint den kompetenten Umgang mit Gefahren und NICHT das Vermeiden 

von Risiken. 

6. Die kompetente Erzieherin übt Aufsicht über sich selbst aus! (S. 16) 

7. Gehen Erwachsene kein Risiko ein, tragen die Kinder das Risiko der eingeschränkten 

Entwicklung und können nur wenig Eigenverantwortung entwickeln. (Dazu Urteil vom 

OLG, S. 16) 

8. „Nur, wenn Kinder mit Gefahren umgehen können, sind sie vor ihnen sicher.“ (S. 17 

9. „Mit ihrem starren Blick auf … Rechtsvorgaben schwächen sie (die Erzieher/innen) 

ihre pädagogische Professionalität“ (S. 22) 

10. „Selbstsichere Kinder sind sicherer als Verbote.“ (S. 24) 

11. „… wer Sicherheitsmaßstäbe vor die Gestaltung von Freiräumen stellt, verletzt auch 

die Aufsichtspflicht.“ (S. 22)  

12. „… die Behinderung elementarer Lernerfahrungen von Kindern auf Grund von 

Ängsten einer Erzieherin (kann) kein auf Dauer geduldeter Zustand sein… Angst und 

Vernunft schließen sich tendenziell aus..“ (S. 19.) 

13. „Den oft beschworenen Widerspruch zwischen Sicherheit und Pädagogik gibt es 

nicht. Es gibt nur einen Widerspruch zwischen begründeter, qualifizierter Arbeit und 

dem Gegenteil.“ (S. 22) 
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„Eine Erzieherin muss fachlich qualifiziert ihre pädagogische Arbeit ausüben (das heißt 

umfassend planen, Handlungsalternativen prüfen, sorgfältig durchführen und auserten); 

sie muss ihre Arbeitsweise begründen (das heißt erklären und darstellen können), dann 

wird sie in jeder Hinsicht Erfolg haben. Dieser Erfolg tritt bei den Kindern ein, überzeugt 

Eltern und Kolleginngen und im (seltenen) Schadensfall erst recht den Richter.“  

(Prott, S. 66) 

 
Aus: Roger Prott 

Gesetzliche Grundlagen 

Art. 6 Grundgesetz (GG): (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“  
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BGB §1626  

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen 

(elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes 

(Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

(2) Bei der Pflege und Erziehung des Kindes berücksichtigen die Eltern die wachsende 

Fähigkeit des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie 

besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen 

der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. 

(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Gleiches 

gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre 

Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist.“ 

BGB 1631  

„…(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig.“ 

§8a SGBVIII (Kinder- und Jugendhilfegesetzt/KJHG) 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. …“ 
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